
‭Leistungserklärung‬

‭Nr.: R6739.1‬
‭Version: 1.1‬

‭Isovill P-4-B‬

‭1.‬ ‭NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES‬
‭PRODUKTTYPS‬

‭R6739.1‬

‭2.‬ ‭VERWENDUNGSZWECK(E)‬

‭Bitumenbahn für Dachabdichtung‬

‭3.‬ ‭HERSTELLER UND GEGEBENENFALLS‬
‭AUTORISIERTER VERTRETER‬

‭BMI Austria GmbH‬
‭Bramacstraße 9, 3380 Pöchlarn, Österreich‬
‭www.bmigroup.com/at‬

‭4.‬ ‭SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND‬
‭ÜBERPRÜFUNG DER‬
‭LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT‬

‭Systeem 2+‬

‭5.‬ ‭HARMONISIERTE NORM‬

‭EN13707:2004 + A2:2009‬

‭6.‬ ‭NOTIFIZIERTE STELLE(N)‬

‭0063 Kiwa Nederland B.V.‬

‭Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des‬
‭Herstellers von:‬

‭Thomas Schöffer‬‭, Managing Director BMI Austria‬

‭Pöchlarn‬‭, 25-06-2025.‬

‭Die Leistung des in den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den‬
‭erklärten Leistungen in Punkt 7. Die Erstellung dieser Leistungserklärung erfolgt‬
‭gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in der alleinigen Verantwortung des‬
‭Herstellers unter Punkt 3 erwähnt.‬

‭7.‬ ‭Leistungserklärung‬

‭Unerlässliche Eigenschaften‬ ‭Leistung‬
‭Harmonisierte‬
‭technische‬
‭Spezifikation‬

‭Beanspruchung durch Feuer von Außen‬ ‭NPD, siehe‬
‭Anmerkungen 1‬

‭EN13707:2004‬
‭+ A2:2009‬

‭Brandverhalten‬ ‭Klasse E‬

‭Wasserdichtheit‬ ‭Bestanden‬

‭Zugfestigkeit (längs)‬ ‭1500 ± 200 N/50 mm‬

‭Zugfestigkeit (quer)‬ ‭1000 ± 200 N/50 mm‬

‭Zugdehnung (längs)‬ ‭50% -20/+10 %abs.‬

‭Zugdehnung (quer)‬ ‭50% -20/+10 %abs.‬

‭Widerstand gegen Durchwurzelung‬ ‭NPD‬

‭Widerstand gegen statische Belastung‬
‭(Methode A)‬ ‭≥ 20 kg‬

‭Widerstand gegen statische Belastung‬
‭(Methode B)‬ ‭NPD‬

‭Widerstand gegen statische Belastung‬
‭(methode C)‬ ‭NPD‬

‭Widerstand gegen stoßartige Belastung‬
‭(Methode A)‬ ‭≥ 1000 mm‬

‭Widerstand gegen stoßartige Belastung‬
‭(Methode B)‬ ‭NPD‬

‭Widerstand gegen Weiterreißen‬ ‭300  -100/+250 N‬

‭Schälfestigkeit der Fügenaht‬ ‭NPD‬

‭Scherfestigkeit der Fügenaht‬ ‭600  -0/+700 N/50mm‬

‭Künstliche Alterung bei kombinierter‬
‭Dauerbeanspruchung durch‬
‭UV-Strahlung, erhöhte temperatur und‬
‭wasser‬

‭NPD‬

‭Wärmestandfestigkeit nach thermischer‬
‭Alterung‬ ‭NPD‬

‭Kaltbiege nach thermischer Alterung‬ ‭NPD‬

‭Kaltbiegeverhalten‬ ‭≤ -10 °C‬

‭Gefährliche Substanzen‬ ‭NPD‬

‭NPD: No performance determined, keine Leistung ermittelt‬
‭1) Da die Brandgefahr eines Daches durch die Struktur der Dacheindeckung Konstruktion‬
‭bestimmt wird, kann für das Produkt allein keine Leistung angegeben werden.‬

http://www.bmigroup.com/at


‭Leistungserklärung‬

‭Nr.: R6739.6‬
‭Version: 1.1‬

‭Isovill P-4-B‬

‭1.‬ ‭NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES‬
‭PRODUKTTYPS‬

‭R6739.6‬

‭2.‬ ‭VERWENDUNGSZWECK(E)‬

‭Bitumenbahn für Brückenabdichtung‬

‭3.‬ ‭HERSTELLER UND GEGEBENENFALLS‬
‭AUTORISIERTER VERTRETER‬

‭BMI Austria GmbH‬
‭Bramacstraße 9, 3380 Pöchlarn, Österreich‬
‭www.bmigroup.com/at‬

‭4.‬ ‭SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG‬
‭DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT‬

‭Systeem 2+‬

‭5.‬ ‭HARMONISIERTE NORM‬

‭EN 14695:2010‬

‭6.‬ ‭NOTIFIZIERTE STELLE(N)‬

‭1119 Kiwa GmbH‬

‭Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des‬
‭Herstellers von:‬

‭Thomas Schöffer‬‭, Managing Director BMI Austria‬

‭Pöchlarn‬‭, 25-06-2025.‬

‭Die Leistung des in den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den‬
‭erklärten Leistungen in Punkt 7. Die Erstellung dieser Leistungserklärung erfolgt‬
‭gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in der alleinigen Verantwortung des‬
‭Herstellers unter Punkt 3 erwähnt.‬

‭7.‬ ‭Leistungserklärung‬

‭Unerlässliche Eigenschaften‬ ‭Leistung‬
‭Harmonisierte‬
‭technische‬
‭Spezifikation‬

‭Wasserdichtheit‬ ‭Bestanden‬

‭EN 14695:2010‬

‭Wasseraufnahme‬ ‭≤ 1,0 %‬

‭Zugfestigkeit (längs)‬ ‭1500 ± 200 N/50mm‬

‭Zugfestigkeit (quer)‬ ‭1000 ± 200 N/50 mm‬

‭Zugdehnung (längs)‬ ‭50% -20/+10 %abs.‬

‭Zugdehnung (quer)‬ ‭50% -20/+10 %abs.‬

‭Abreißfestigkeit‬ ‭≥ 0,4 MPa‬

‭Rissüberbrückungsfähigkeit (-20°C)‬ ‭Bestanden‬

‭Verträglichkeit bei Hitzealterung‬ ‭NPD‬

‭Kaltbiegeverhalten OS/US‬ ‭≤ -10 °C‬

‭Schubfestigkeit‬ ‭≥ 0,15 MPa‬

‭Verhalten bei Anwendung von‬
‭Gussasphalt: relativer Oberflächenanteil‬
‭der Flecken‬

‭NPD‬

‭Verhalten bei Anwendung von‬
‭Gussasphalt: Änderungen der Dicke der‬
‭Bahn‬

‭NPD‬

‭Verhalten bei Anwendung von‬
‭Gussasphalt:Anzahl der Einschlüsse im‬
‭Gussasphalt‬

‭NPD‬

‭Widerstand gegen Verdichten der‬
‭Schutzschicht‬ ‭Bestanden‬

‭Beständigkeit nach thermischer‬
‭Alterung: Kaltbiegeverhalten‬ ‭NPD‬

‭Beständigkeit nach thermischer‬
‭Alterung: Wärmestandfestigkeit‬ ‭NPD‬

‭Gefährliche Substanzen‬ ‭NPD‬

‭NPD: Keine Leistung ermittelt‬

http://www.bmigroup.com/at


 

Isovill P-4-B, Isovill P-5-B 
Produkt-Sicherheitsinformationsblatt  
Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses 
Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Erzeugnis 

Handelsname : Isovill P-4-B, Isovill P-5-B 

Produktcode : 10025714, 10025719 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Sonstiger Tiefbau 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Bauwirtschaft 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Angaben des Lieferanten des Produktsicherheitsdatenblatts 

1.4. Notrufnummer 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 

1010 Wien  

+43 1 406 43 43  

 

Lieferant 

BMI Nederland B.V. 

Heeswijk 155 

Postfach 29 

3417 GP Montfoort 

Nederland 

T +33 2 54 73 70 72 

bmi.sds@bmigroup.com 

Händler 

BMI Austria GmbH 

Bramacstrasse 9 

3380 Pöchlarn 

Austria 

T +43 2757 4010-0, F +43 2757 4010-61 

sd-blatt.at@bmigroup.com 

mailto:bmi.sds@bmigroup.com
mailto:sd-blatt.at@bmigroup.com
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Keine Kennzeichnung erforderlich 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Dieses Gemisch enthält keine anzeigepflichtigen Substanzen gemäß den Kriterien aus 3.2 des Anhangs II der REACH-Verordnung 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Bei Kontakt mit den geschmolzenen Produkt : Sofort mit viel Wasser ausspülen, Dringend 

einen Arzt rufen. Erstarrtes Produkt nicht vom Haut abziehen. Bei zirkular haftendem 

Bitumen, das zur Abschnürung führen kann, Einschnitt vornehmen. Kleinere 

Bitumenspritzer können entweder mit Olivenöl oder Paraffinöl von der Haut entfernt werden. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Bei Kontakt mit den geschmolzenen Produkt : Sofort bei weit geöffneten Lidern anhaltend 

mit Wasser spülen (mindestens 15 Minuten), Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Kontakt mit den geschmolzenen Produkt : Dringend einen Arzt rufen. Verschlucken wird 

nicht als möglicher Expositionspfad angesehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann eine Reizung der Atemwege verursachen. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Kontakt mit heißem Material vermeiden - Gefahr von schweren Verbrennungen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Kontakt mit heissem Material vermeiden - schwere Verbrennungen. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kontakt mit heissem Material vermeiden - schwere Verbrennungen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenpulver, Wassernebel. 

Wassersprühstrahl. Sand. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen Hochdruckwasserstrahl verwenden, da dies eine Ausbreitung des Brandes bewirken 

kann. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Explosionsgefahr : Keine direkte Explosionsgefahr. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Verbrennungsprodukte können Folgendes umfassen: Kohlenoxide (CO, CO2) 

(Kohlenmonoxid, Kohlendioxid) Stickoxide (NO, NO2, usw.). Schwefeloxide (SOx). Ofen- 

und Kienruß. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Isolieren Sie im Brandfall umgehend den Unfallort, indem Sie alle Personen aus der 

Umgebung des Vorfalls entfernen. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die 

zufällig, auf persönliches Risiko oder ohne entsprechende Schulung erfolgen. 

Löschanweisungen : Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Brandabschnitt nicht 

ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Kontakt mit heißem Produkt - Verbrennungsgefahr. Einatmen der Dämpfe vermeiden. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung". 

Notfallmaßnahmen : DAS PRODUKT STELLT IM FESTEN ZUSTAND KEINE GEFAHR DAR. Risiken bestehen 

nur, wenn das Produkt auf eine hohe Temperatur erhitzt wurde. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und 

gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Weitere Angaben siehe 

Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 
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Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : An einem kühlen, gut belüfteten Ort fern von Wärmequellen aufbewahren. 

Lagerbedingungen : Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. 

Unverträgliche Materialien : Weitere Angaben: siehe Abschnitt 10 "Stabilität und Reaktivität". 

Lager : Kühl und trocken aufbewahren. 

Verpackungsmaterialien : Produkt immer in Gebinden aus dem selben Material wie das Originalgebinde lagern. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 
 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Dichtschließende Schutzbrille. Isolierhandschuhe. Schutzanzug. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   
 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Sicherheitsbrille. ISO 16321-1 
 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Tragen Sie beim Umgang mit heißem Material hitzebeständige Schutzhandschuhe, Kleidung und Gesichtsschutz, die der Temperatur des 

geschmolzenen Produkts standhalten. Schutzkleidung (EN 14605 oder EN 13034) 

 



Isovill P-4-B, Isovill P-5-B 
Produkt-Sicherheitsinformationsblatt  
Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis 
erstellt 
 

 

   

18.03.2024 (Ausgabedatum) AT - de 5/10 
 

Handschutz: 

Hitzebeständige Handschuhe nach EN 407, Stufe 2, für das flüssige Produkt. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine 

arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische Beständigkeit, Produktverträglichkeit, Antistatik) geprüft werden. Anweisungen und 

Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe 

sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden. Arbeitsvorgänge so gestalten, dass nicht dauernd 

Handschuhe getragen werden müssen 
 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen 
 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sonstige Angaben: 

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Schwarz. 

Geruch : Nicht verfügbar 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht anwendbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Entzündbarkeit : Nicht brennbar. 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : > 270 °C 

Zündtemperatur : Nicht anwendbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Löslichkeit : Nicht mischbar. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : > 1000 kg/m³ 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Oxidationsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. Im Brandfall: Siehe 

Abschnitt 5. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Isovill P-4-B, Isovill P-5-B  

Viskosität, kinematisch Nicht anwendbar 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese 

endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht 

werden können 

: Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH 

Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer 

Konzentration von ≥ 0,1 % 

11.2.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige 

Schäden in der Umwelt. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Isovill P-4-B, Isovill P-5-B  

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund 

ihrer endokrinschädlichen Eigenschaften zu 

machen 

: Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH 

Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer 

Konzentration von ≥ 0,1 %. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Regionale Abfallverordnung : Nicht als Gefahrgut nach den Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter eingestuft. 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Geltende Vorschriften über die Entsorgung von Feststoffen beachten. Entsorgung muss 

gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Zusätzliche Hinweise : Leere Behälter nicht wiederverwenden. 

Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EC 

2000/532) 

: 17 09 00 - Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 

Österreich 

Abfallcode (ÖN S 2100) : 91206 -  Baustellenabfälle (kein Bauschutt) 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 

 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Bahntransport 

Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Nicht anwendbar. 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind in Konzentrationen ≥ 0,1 % oder SCL 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 
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Dual-Use-Verordnung (428/2009) 

Enthält keine Stoffe, die der VERORDNUNG DES RATES (EG) Nr. 428/2009 vom 5. Mai 2009 über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle 

von Ausfuhr, Verbringung, Vermittlung und Durchfuhr von Dual-Use-Artikeln unterliegen. 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde 

auf freiwilliger Basis erstellt 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzung der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitete Dosis mit minimaler Wirkung 

DNEL Abgeleitete Dosis ohne Wirkung 

EG-Nr. Nummer der Europäischen Gemeinschaft 

EC50 Median wirksame Konzentration 

EN Europäischer Standard 

IARC Internationales Zentrum für Krebsforschung 

IATA Internationaler Luftverkehrsverband 

IMDG Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Seeweg 

LC50 Konzentration, die bei 50% einer Testpopulation zum Tod führt 

LD50 Dosis, die bei 50% einer Testpopulation zum Tod führt (mittlere letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis oder Konzentration, bei der ein schädlicher Effekt festgestellt wurde 

NOAEC Konzentration, bei der keine schädliche Wirkung beobachtet wurde 

NOAEL Dosis oder Konzentration, bei der keine schädliche Wirkung beobachtet wurde 

NOEC Konzentration ohne beobachtete Effekte 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

AGW Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanz 
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Abkürzungen und Akronyme: 

PNEC Vorhergesagte Konzentration (en) ohne Wirkung 

RID Vorschriften für die internationale Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Mittlere Toleranzgrenze 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar, vPvB 

ED Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 

Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 

1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Sicherheitsdokumente 

des Lieferanten. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

Schulungshinweise : Die Mitarbeiter müssen in der ordnungsgemäßen Verwendung und Handhabung dieses 

Produkts gemäß den geltenden Vorschriften geschult werden. 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU - BMI 2024 
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